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Anerkennung des Griine Welle Umweltverein e.V. Naundorf als Trager der freien
Jugendhilfe gemaB § 75 SGB Vi

Beschlussvorschlag

Der Jugendhilfeausschuss des Kreistages Nordsachsen beschlieBt gemaB dem Antrag des Griine
Welle Umweltverein e.V. Naundorf vom 10.10.2024 die Anerkennung als Trager der freien Ju-
gendhilfe gemal § 75 SGB VIII.

Die Anerkennung erfolgt entsprechend der am 27.04.2010 durch den Jugendhilfeausschuss be-

schlossenen Richtlinie zur Anerkennung als Trager der freien Jugendhilfe im Landkreis Nordsach-
sen fiir zwei Jahre.

Kai Emanuel
Vorsitzender des Kreistages
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Begriindung zur Drucksache Nr. 4- 084/25
Anerkennung des Griine Welle Umweltverein e.V. Naundorf als Trager der freien
Jugendhilfe gemaB § 75 SGB VIl

Die Anerkennung als Trager der freien Jugendhilfe richtet sich nach § 75 SGB VIII und der ,,Richt-
linie zur Anerkennung als Trager der freien Jugendhilfe gemal § 75 SGB VIII fur den Landkreis
Nordsachsen®.

(1) Als Trager der freien Jugendhilfe konnen juristische Personen und Personenvereinigungen
anerkannt werden, wenn sie

1. auf dem Gebiet der Jugendhilfe im Sinne des § 1 tatig sind,
gemeinnitzige Ziele verfolgen,
3. auf Grund der fachlichen und personellen Voraussetzungen erwarten lassen, dass sie ei-

nen nicht unwesentlichen Beitrag zur Erflillung der Aufgaben der Jugendhilfe zu leisten
imstande sind, und
4. die Gewahr fur eine den Zielen des Grundgesetzes forderliche Arbeit bieten.

(2) Einen Anspruch auf Anerkennung als Trager der freien Jugendhilfe hat unter den Vorausset-
zungen des Absatzes 1, wer auf dem Gebiet der Jugendhilfe mindestens drei Jahre tatig gewe-
sen ist.

(3) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften des offentlichen Rechts sowie die auf Bundesebene
zusammengeschlossenen Verbande der freien Wohlfahrtspflege sind anerkannte Trager der
freien Jugendhilfe.

Mit Schreiben vom 10.10.2024 beantragte der Griine Welle Umweltverein e.V. die Anerkennung
als Trager der freien Jugendhilfe gemal § 75 SGB VIII durch den Landkreis Nordsachsen.

Der Grine Welle Umweltverein e.V. wurde 1994 (https://www.gruene-welle.org/) von Akteu-
rinnen und Akteuren junger kirchlicher Gemeinden und der unabhangigen Umweltbewegung der
ehemaligen DDR gegrundet. Im Jahr 1999 grundeten Mitglieder des Griine Welle e.V. den Ju-
gend-, Kultur- und Umwelt e.V..

Der Grine Welle Umweltverein e.V. hat derzeit 32 Mitglieder und zwei festangestellte Mitarbei-
terinnen. Der Verein finanziert sich aus Projektgeldern, Spenden, Mitglieds- und Teilnehmerbei-
tragen.

Der Verein folgt dem Konzept der ,,Bildung fiir nachhaltige Entwicklung®.
Der Vereinszweck wird lt. Satzung vom 11.05.2015 insbesondere durch folgende MalBnahmen
verwirklicht:

- Umweltbildungsarbeit fur Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

- Praktischer Naturschutz

- Betreibung einer Okologische Station

- Betreibung einer Umweltbibliothek

- Einsatzstelle fiir den Bundesfreiwilligendienst und das Freiwillige Okologische Jahr

Mit seiner Okologischen Station ist der Verein ein gefragter Anlaufpunkt fiir Umweltbildung und
praktischen Naturschutz und regional und uberregional tatig. Nutzende sind Schulklassen, Kin-
dergarten und Horte, die im Rahmen der Umweltbildung mit Themen des Natur- und Umwelt-
schutzes vertraut gemacht werden. Daraus entstanden sind zwei Jugendumweltgruppen mit bis
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zu 25 Mitgliedern. Die Grundsatze Forderung und Befahigung von Selbstbestimmung, gesell-
schaftliche Mitverantwortung und soziales Engagement werden in der Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen gelebt.

Der Schwerpunkt der Arbeit des Vereines entspricht dem § 11 VIII (AuBerschulische Kinder- und
Jugendarbeit). Der Verein arbeitet mit Schulen, freien Tragern der Jugendhilfe sowie Natur-
schutzverbanden zusammen.

Die Gemeinnlitzigkeit des Grine Welle Umweltverein e.V. wurde mit Bescheid vom 04.10.2023
durch das Finanzamt Oschatz bestatigt. Die Eintragung als Verein erfolgte im Vereinsregister
Leipzig unter der Nummer 6233.

Die Verwaltung des Jugendamtes hat den Antrag Grine Welle Umweltverein e.V. auf Anerken-
nung als Trager der freien Jugendhilfe gepruft. Die Voraussetzungen fir eine Anerkennung des
Griine Welle Umweltverein e.V. als Trager der freien Jugendhilfe gemal § 75 SGB VIl liegen vor.
Gemal der ,Richtlinie zur Anerkennung als Trager der freien Jugendhilfe gemaB § 75 SGB VIl
fur den Landkreis Nordsachsen* ist die erstmalige Anerkennung auf zwei Jahre befristet.

Der Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses hat in seiner Beratung am 21.01.2025 eine Zu-
stimmung zur befristeten Anerkennung empfohlen.

Nach § 8 Absatz 2 Satz 2 der Satzung des Jugendamtes vom 27.11.2024 ist fur die Anerkennung
als Trager der freien Jugendhilfe die Zustandigkeit des Jugendhilfeausschusses gegeben.

Anlagenverzeichnis:

Antrag auf Anerkennung als Trager der freien Jugendhilfe vom 10.10.2024
Stellungnahme der Gemeinde Naundorf vom 13.11.2024

Seite 2



	FLD_VONAME
	FLD_VOCDAT
	OStatus
	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage

